
 

  

-

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht Bundessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 12
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen -
Datum 04.04.2000

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum 22.02.2001

3. Instanz

Datum 18.12.2001

Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen
vom 22. Februar 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten des
Revisionsverfahrens sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten um die Zahlung von BeitrÃ¤gen in der Rentenversicherung.

Der 1947 geborene KlÃ¤ger ist selbstÃ¤ndiger Unternehmer. Er hat zunÃ¤chst
PflichtbeitrÃ¤ge und anschlieÃ�end bis Dezember 1991 ununterbrochen freiwillige
BeitrÃ¤ge zur Rentenversicherung entrichtet. Auch fÃ¼r die Zeit ab Januar 1993
zahlte er freiwillige BeitrÃ¤ge. Der Beitragseingang wurde von der beklagten
Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte jÃ¤hrlich bestÃ¤tigt, auÃ�er fÃ¼r das
Kalenderjahr 1992, fÃ¼r das keine BeitrÃ¤ge entrichtet worden waren. Im Februar
1998 wandte sich der KlÃ¤ger an die Beklagte und bat um eine Rentenberechnung.
Die Beklagte Ã¼bersandte ihm unter dem 19. MÃ¤rz 1998 einen Kontospiegel. Die
Auflistung der Beitragszeiten ergab die LÃ¼cke fÃ¼r das Kalenderjahr 1992. An
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anderer Stelle des Kontospiegels hieÃ� es, das Konto enthalte keine
aufklÃ¤rungsbedÃ¼rftige LÃ¼cke.

Der KlÃ¤ger beantragte im Dezember 1998, noch die Beitragszahlung fÃ¼r das Jahr
1992 zuzulassen. Die BeitragslÃ¼cke sei ihm im Dezember 1998 bei einer
RÃ¼cksprache in einer Auskunfts- und Beratungsstelle der
Landesversicherungsanstalt (LVA) an seinem Wohnort anhand des mitgebrachten
Kontospiegels aufgefallen. Seine Mutter, die in seinem Unternehmen fÃ¼r die
kaufmÃ¤nnische Abteilung zustÃ¤ndig gewesen sei, habe auch seine privaten
Beitragszahlungen veranlaÃ�t. Sie habe seinerzeit anscheinend die Beitragszahlung
versÃ¤umt.

Die Beklagte lehnte den Antrag ab (Bescheid vom 18. Februar 1999). Die Zahlung
dÃ¼rfe nach Â§ 197 Abs 3 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch â��
Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) nur zugelassen werden, wenn sie
innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der HinderungsgrÃ¼nde beantragt
worden sei. Diese Frist habe der KlÃ¤ger versÃ¤umt. Mit dem Widerspruch machte
er geltend, die VerspÃ¤tung sei von der Beklagten zu vertreten, weil sie beim
KontenklÃ¤rungsverfahren im Februar/MÃ¤rz 1998 nicht auf die LÃ¼cke
hingewiesen habe. Die Beklagte wies den Widerspruch zurÃ¼ck
(Widerspruchsbescheid vom 6. Mai 1999). Der KlÃ¤ger sei nicht ohne Verschulden
an der rechtzeitigen Beitragszahlung fÃ¼r 1992 gehindert gewesen. Auch habe ihm
und seinem Steuerberater auffallen mÃ¼ssen, daÃ� fÃ¼r das Jahr 1992 von der
Beklagten ein Beitragseingang nicht bestÃ¤tigt worden sei. Der KlÃ¤ger habe
auÃ�erdem schon aus dem Kontospiegel vom 19. MÃ¤rz 1998 die BeitragslÃ¼cke
ersehen kÃ¶nnen, die Zahlung aber erst im Dezember 1998 beantragt.

Das Sozialgericht (SG) hat die Klage abgewiesen (Gerichtsbescheid vom 4. April
2000). Die Zahlung von BeitrÃ¤gen fÃ¼r 1992 sei auch nach Â§ 197 Abs 3 SGB VI
ausgeschlossen. Der KlÃ¤ger sei nicht ohne Verschulden an der rechtzeitigen
Beitragszahlung gehindert gewesen. Das Landessozialgericht (LSG) hat die
Berufung zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 22. Februar 2001). Rechtsgrundlage fÃ¼r
die begehrte Zahlung kÃ¶nne allein Â§ 197 Abs 3 SGB VI sein. Eine besondere
HÃ¤rte iS des Satzes 1 dieser Vorschrift liege zwar vor. Der KlÃ¤ger sei aber nicht
ohne Verschulden gehindert gewesen, die BeitrÃ¤ge fÃ¼r 1992 rechtzeitig bis zum
31. MÃ¤rz 1993 zu zahlen. Er mÃ¼sse sich ein Verschulden seiner Mutter
zurechnen lassen. Sie habe nach dem eigenen Vortrag des KlÃ¤gers fÃ¼r ihn nicht
nur beruflich in der kaufmÃ¤nnischen Leitung des Unternehmens, sondern auch im
Hinblick auf die private Entrichtung der RentenversicherungsbeitrÃ¤ge
eigenverantwortlich gehandelt. Damit sei sie Vertreterin und nicht nur Hilfsperson
gewesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des KlÃ¤gers. Er rÃ¼gt eine Verletzung
des Â§ 197 Abs 3 SGB VI und des Â§ 14 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch â��
Allgemeiner Teil (SGB I). Das LSG habe den Herstellungsanspruch zu Unrecht
verneint.

Der KlÃ¤ger beantragt,
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das Urteil des LSG vom 22. Februar 2001 und den Gerichtsbescheid des SG vom 4.
April 2000 sowie den Bescheid der Beklagten vom 18. Februar 1999 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 6. Mai 1999 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, ihn zur Zahlung von freiwilligen BeitrÃ¤gen fÃ¼r die Zeit von Januar
bis Dezember 1992 zuzulassen.

Die Beklagte beantragt,

die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Das angefochtene Urteil sei zutreffend.

II

Die Revision des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet. Das LSG hat seine Berufung gegen
den klageabweisenden Gerichtsbescheid des SG mit Recht zurÃ¼ckgewiesen. Die
Bescheide der Beklagten, mit denen sie die Zulassung zur Beitragszahlung fÃ¼r das
Jahr 1992 abgelehnt hat, sind rechtmÃ¤Ã�ig.

Im Jahre 1998, als der KlÃ¤ger die Zulassung zur Beitragszahlung beantragte,
konnte er ohne eine solche Zulassung BeitrÃ¤ge fÃ¼r das Jahr 1992 nicht mehr
wirksam entrichten. Nach Â§ 197 Abs 2 SGB VI sind freiwillige BeitrÃ¤ge nur
wirksam, wenn sie bis zum 31. MÃ¤rz des Jahres, das dem Jahr folgt, fÃ¼r das sie
gelten sollen, gezahlt werden. Die BeitrÃ¤ge fÃ¼r das Jahr 1992 konnten daher nur
bis zum 31. MÃ¤rz 1993 entrichtet werden. Das ist nicht geschehen.

Die Beklagte hat es zu Recht abgelehnt, den KlÃ¤ger gemÃ¤Ã� Â§ 197 Abs 3 SGB VI
zur nachtrÃ¤glichen Beitragszahlung fÃ¼r 1992 zuzulassen. Beim KlÃ¤ger liegt
wegen der BeitragslÃ¼cke des Jahres 1992 allerdings eine besondere HÃ¤rte iS des
Satzes 1 dieser Vorschrift vor. Wegen der LÃ¼cke ist die Anwartschaft auf Berufs-
oder ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente nicht gewahrt. Diese hÃ¤tte der KlÃ¤ger nur durch
eine ununterbrochene Beitragszahlung aufrechterhalten kÃ¶nnen (Â§ 241 Abs 2
SGB VI). Die nachtrÃ¤gliche Beitragszahlung war jedoch trotz der besonderen
HÃ¤rte nicht zuzulassen, weil der KlÃ¤ger an der rechtzeitigen Beitragszahlung
nicht ohne Verschulden gehindert war. Die Nichtentrichtung von BeitrÃ¤gen fÃ¼r
das Jahr 1992 durch seine Mutter muÃ� der KlÃ¤ger sich zurechnen lassen. Er hatte
die Beitragszahlung seiner Mutter Ã¼bertragen und Ã¼berlassen. Diese war damit
bei ErklÃ¤rungen, die im Rahmen der Beitragsentrichtung abzugeben waren, seine
Vertreterin, deren Verschulden dem KlÃ¤ger zuzurechnen ist (vgl ausdrÃ¼cklich
fÃ¼r den vergleichbaren Fall der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Â§ 27 Abs
1 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz (SGB X)). Das LSG hat nicht festgestellt, daÃ� die Mutter des
KlÃ¤gers bis zum 31. MÃ¤rz 1993 gehindert gewesen ist, die BeitrÃ¤ge
entsprechend dem Auftrag zu entrichten. Insoweit sind innerhalb der
RevisionsbegrÃ¼ndungsfrist RÃ¼gen nicht erhoben worden.

Dem KlÃ¤ger steht auch kein Herstellungsanspruch darauf zu, ihn noch zur
Beitragszahlung fÃ¼r 1992 zuzulassen. Der Senat braucht hier nicht zu
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entscheiden, ob der Herstellungsanspruch neben Â§ 197 Abs 3 SGB VI anwendbar
ist. Denn jedenfalls sind seine Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt. Die Beklagte hat den
KlÃ¤ger bis zum Ende der Beitragszahlungsfrist fÃ¼r das Jahr 1992, also bis zum
31. MÃ¤rz 1993, nicht durch ein rechtswidriges Verhalten daran gehindert, die
BeitrÃ¤ge rechtzeitig zu zahlen. Ein solches Verhalten mÃ¼Ã�te bis zum Ende der
Beitragszahlungsfrist am 31. MÃ¤rz 1993 wirksam geworden sein und die
rechtzeitige Zahlung der BeitrÃ¤ge verhindert haben. Es ist nicht festgestellt, daÃ�
die Beklagte den KlÃ¤ger bis zu diesem Zeitpunkt durch positives Tun an der
Beitragszahlung gehindert hÃ¤tte. Auch die Verletzung einer Beratungspflicht bis zu
diesem Zeitpunkt ist nicht festgestellt. Die Beklagte brauchte den KlÃ¤ger bis zum
Ablauf der Frist am 31. MÃ¤rz 1993 nicht auf die bisher unterbliebene
Beitragszahlung fÃ¼r das Jahr 1992 hinzuweisen. Es ist Sache des Versicherten zu
entscheiden, ob er freiwillige BeitrÃ¤ge zahlen will oder nicht. Eine Pflicht zur
Beratung Ã¼ber die Beitragszahlung und die Folgen unterbliebener Beitragszahlung
besteht in der Regel nur, wenn der Versicherte an die Beklagte mit einem
Beratungsersuchen herantritt. Ohne ein solches Begehren hat die Rechtsprechung
eine Beratungspflicht nur angenommen, wenn etwa wÃ¤hrend eines
Verwaltungsverfahrens auf die Notwendigkeit zur Zahlung freiwilliger BeitrÃ¤ge
hinzuweisen war. Ein derartiger Sachverhalt lag dem von der Revision erwÃ¤hnten
Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 17. August 2000 (B 13 RJ 87/98 R)
zugrunde. Soweit der Senat auÃ�erhalb eines laufenden Verwaltungsverfahrens
eine Pflicht des VersicherungstrÃ¤gers angenommen hat, ohne Beratungsbegehren
auf die seit 1984 geÃ¤nderte Rechtslage zum Erhalt der Anwartschaft auf Rente
wegen Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit hinzuweisen, beruhte das auf einem
frÃ¼heren Fehlverhalten des VersicherungstrÃ¤gers (BSG SozR 3-1200 Â§ 14 Nr 6).
Darauf hat das LSG bereits hingewiesen. Eine Pflicht der Beklagten, bis zum 31.
MÃ¤rz 1993 auf die erforderliche Zahlung von BeitrÃ¤gen fÃ¼r das Jahr 1992
hinzuweisen, bestand gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger des vorliegenden Verfahrens nicht.

Ein mÃ¶gliches Fehlverhalten der Beklagten nach dem 31. MÃ¤rz 1993 kÃ¶nnte
schon deshalb keinen Herstellungsanspruch begrÃ¼nden, weil es fÃ¼r die bis zum
Fristende unterbliebene Beitragszahlung nicht ursÃ¤chlich werden konnte. Die
Ansicht der Revision, ein Fehlverhalten der Beklagten anlÃ¤Ã�lich der
KontoklÃ¤rung im Jahre 1998 kÃ¶nne im Wege des Herstellungsanspruchs die
nachtrÃ¤gliche Entrichtung der BeitrÃ¤ge fÃ¼r 1992 noch erÃ¶ffnen, ist nicht
zutreffend. Ein etwaiges Fehlverhalten der Beklagten im Jahre 1998 kann allenfalls
bewirkt haben, daÃ� der KlÃ¤ger den Antrag auf Nachentrichtung fÃ¼r 1992 nicht
innerhalb von drei Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrundes gestellt hat (Â§
197 Abs 3 Satz 2 SGB VI). Selbst dann wÃ¼rde ihm aber der Herstellungsanspruch
hier nur zur Anwendung des Â§ 197 Abs 3 SGB VI verhelfen wenn, von der
VersÃ¤umung der erwÃ¤hnten Dreimonatsfrist abgesehen, alle Erfordernisse fÃ¼r
die Anwendung der HÃ¤rteregelung erfÃ¼llt wÃ¤ren. Daran fehlt es jedoch, weil der
KlÃ¤ger an der rechtzeitigen Beitragsentrichtung nicht ohne Verschulden gehindert
war und ein Fehlverhalten der Beklagten vor Ablauf der Entrichtungsfrist am 31.
MÃ¤rz 1993 nicht festgestellt ist. Aus diesem Grunde kann offenbleiben, ob sich die
Beklagte im Jahre 1998 in jeder Hinsicht richtig verhalten hat. Soweit die Revision
vortrÃ¤gt, das Verfahren zur KontoklÃ¤rung im Jahre 1998 habe die Frist zur
Entrichtung von BeitrÃ¤gen nach Â§ 198 Satz 1 SGB VI unterbrochen, trifft dieses

                               4 / 5

https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/197.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20RJ%2087/98%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-1200%20§%2014%20Nr%206
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/197.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/197.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/197.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/198.html


 

nicht zu. Die am 31. MÃ¤rz 1993 abgelaufene Frist des Â§ 197 Abs 2 SGB VI konnte
im Jahre 1998 nicht mehr unterbrochen werden.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 des Sozialgerichtsgesetzes.

Erstellt am: 20.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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